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4. Abschnitt — Straftaten

unter Verletzung dienstlicher Pflichten § 2 4 8

1. Bei der aktiven und passiven Bestechung handelt es sich um einen 
oft schwerwiegenden Eingriff in  das gesetzliche und zuverlässige

Funktionieren der staats- und w irtschaftsleitenden Organe. Die G efähr
lichkeit dieses Delikts ergibt sich aus dem Umstand, daß eine staatliche 
oder w irtschaftsleitende Stellung dazu m ißbraucht wird, um durch Pflicht
w idrigkeiten persönliche Vorteile zu erlangen oder eine unrechtm äßige 
Bevorzugung zu erreichen. Die einfache passive Bestechung ist keine 
S traftat. Die A nnahm e eines Geschenks oder eines anderen Vorteils für 
eine an sich nicht pflichtw idrige H andlung w ird vom Strafrecht nicht 
m ehr erfaßt. Solche H andlungen können als D isziplinarverstoß bestraft 
werden.

2. Als Täter kommen n u r Personen ln Betracht, denen staatliche oder 
w irtschaftsleitende Befugnisse übertragen w orden sind. Die str. Ver-

antw. setzt voraus, daß der T äter eine eigenverantw ortliche Tätigkeit aus
geübt hat. Diese muß auf die konkrete Pflichtw idrigkeit bezogen werden, 
fü r die er ein Geschenk oder einen anderen Vorteil fordert, sich ver
sprechen läß t oder annim m t. Eine allgem eine und abstrak te  W ertung der 
Pflichten ist nicht möglich, sondern es ist v ielm ehr erforderlich zu prüfen, 
ob ein Zusam m enhang zwischen den dem  T äter übertragenen Befug
nissen und der konkreten A rt und Weise der Pflichtverletzung besteht.

3. Die passive Bestechung besteht darin, daß der T äter Geschenke oder 
andere Vorteile fordert, sich versprechen läßt oder annimmt. U nter

Geschenken sind dem  T äter zu r Verfügung gestellte Sachen zu verstehen; 
u n te r sonstigen Vorteilen ist z. B. eine Zusage zu verstehen, eine auf
gedeckte Pflichtverletzung nicht anzuzeigen.

4. Bei der passiven Bestechung m uß geprüft werden, ob die T at eine 
pflichtwidrige Bevorzugung eines anderen oder eine sonstige Ver

letzung der Dienstpflichten des Täters ist. Der T äter handelt in A usübung 
seiner Befugnisse, w enn er im  Rahm en seines A uftrages tä tig  w ird (z. B. 
bei einer angeordneten H ausdurchsuchung); dagegen m ißbraucht er seine 
Befugnisse, w enn fü r  sein Tätigw erden nach der allgem einen Regelung 
seiner Pflichten keine V eranlassung besteht.

Die A nforderungen an die str. Verantw. können je  nach den konkreten 
U m ständen bei der Begehung der S tra fta t als Motiv oder alä Zielstellung 
des Täters in  Erscheinung tre te n ; entw eder n im m t er z. B. das Geschenk 
fü r eine bereits begangene D ienstpflichtverletzung an, oder die A nnahm e 
w ird  m it der-Zusicherung der Bereitschaft verbunden, eine Dienstpflicht- 
Verletzung zu begehen.

5. Der T äter m uß vorsätzlich handeln. Es genügt, w enn er die A n
nahm e des Geschenks m it der K enntnis verbindet, daß ihm  der per

sönliche Vorteil in  der E rw artung  einer Pflichtverletzung oder der u n 
gerechtfertigten Bevorzugung eines anderen gew ährt w ird. Demzufolge 
ist es nicht notwendig, daß der T äter auch subjektiv  bereit ist, die Pflicht
w idrigkeit auszuführen. Es genügt u. U. die K enntnis oder die A nnahm e

19 L e h rk o m m e n ta r  StG B Bd. 2


